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Verordnung 
 

  
des Gemeinderates der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See vom 10. September 2012,           
Zl. 3-810/05-2012, mit welcher der Versorgungsbereich der Gemeindewasserversorgungs-
anlage der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See im Bereich der 
Wasserversorgungsanlage STÖCKLWEINGARTEN neu festgelegt wird 
 
 
Gemäß  § 2 Gemeindewasserversorgungsgesetz 1997 - K-GWVG, LGBl. Nr. 107/1997, in der 
Fassung LGBl. Nr. 42/2010, wird im Einvernehmen mit der Kärntner Landesregierung 
verordnet: 
 

§ 1 
 

Als Versorgungsbereich der Gemeindewasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Treffen 
am Ossiacher See im Bereich der Wasserversorgungsanlage STÖCKLWEINGARTEN 
werden die blau markierten Grundstücksflächen des in der Anlage beigelegten Lageplans v. 
25.7.2012 im Maßstab 1:5000 – dieser bildet einen integrierenden Bestandteil der 
gegenständlichen Verordnung – festgelegt. Der Lageplan liegt im Gemeindeamt der 
Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See (Wasserwerk) während der Amtsstunden zur 
öffentlichen Einsicht auf. 

§ 2 
 

1)   Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel des 
Gemeindeamtes in Kraft. 

2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom  
24.11.2011, Zl. 3-810/05-2011, betreffend Festlegung des Versorgungsbereichs der 
Gemeindewasserversorgungsanlage STÖCKLWEINGARTEN  außer Kraft.  

 
 

Der Bürgermeister: 
Karl Wuggenig e.h. 

 
 
Anlage: 
Lageplan v. 25.7.2012, Maßstab 1:5000 
 
Angeschlagen am: 11.09.2012 
 
Abgenommen am: 01.10.2012  
 


